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1 Vorteile einer Mitgliedschaft

Die Vorteile einer Mitgliedschaft sind:

Fachliches Network auf hohem Niveau.

Zugang zu allen Gremien / Fachbereichen des Bundesverband öffentlich
bestellter und vereidigter sowie qualifizierter Sachverständiger e. V. (BVS):

o Durch unsere korporative Mitgliedschaft besteht Zugang zum BVS;

o Eine zusätzliche Mitgliedschaft in einem Landesverband (LVS) ist nicht
notwendig, um Zugang zum BVS erhalten.

Fachzeitschrift „Der Sachverständige“ vom Beck-Verlag in Frankfurt (10
Ausgaben pro Jahr).

Kostenlose Rechtsberatung bei beruflichen Fragestellungen durch den BVS.

Langfristig eine Aufnahme in der TDM-Werbebroschüre.

Persönliche Kurzpräsentation auf der TDM-Website.

TDM-eMail-Adresse.

TDM-Visitenkarte.

Möglichkeit der Zertifizierung nach EN ISO/IEC 17024:2003 durch die Swiss
Experts Certification SA (SEC), Schweiz.

Zugang zur Kammer der Schweizerischen Gerichtsexperten.

Lizenz zur Nutzung des TDM-Logos für die TDM-Visitenkarte, das einheitliche
TDM-Briefpapier für ein vorteilhaftes Corporate Identity.

2 Voraussetzungen einer Mitgliedschaft

Grundvoraussetzungen für eine Aufnahme in das TDM sind:

ein abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium an einer

o Technischen Hochschule,

o Universität oder

o Technischen Universität;

 ausschließlich mehrjährige, erfolgreiche selbständige Tätigkeit im Bereich
"Maschinen und Anlagen" sowie verwandten Bereichen;
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möglichst bereits vorhandene Öffentliche Bestellung und Vereidigung
und/oder internationale Zertifizierung nach EN ISO/IEC 17024:2003.

3 Mitgliedschaft im TDM

3.1 Formloser Antrag

Der Antrag wird formlos schriftlich als PDF-Dokument per eMail geschickt an
TDM@TDM-Experts.de .

Dem Antrag müssen in elektronischer Form als PDF-Dokument folgende
Nachweise/Informationen beigefügt sein:

aussagefähiger Lebenslauf mit Lichtbild;

Nachweis eines wissenschaftlichen Studienabschlusses (Technische
Hochschule, Technische Universität, Universität);

Nachweis der öffentlichen Bestellung und/oder Zertifizierung;

Nachweis von weiteren Mitgliedschaften in Verbänden, Organisationen usw.;

Benennung eines Paten aus dem TDM oder Benennung von drei Referenzen
mit der Genehmigung, diese durch das TDM bezüglich des Aspiranten zu
kontaktieren (Name, Anschrift, Telefon, eMail-Adresse).

Kurze schriftliche Stellungnahme zu folgenden Punkten:

o Wieso möchten Sie Mitglied im TDM werden?

o Welche Erwartung haben Sie an eine Mitgliedschaft im TDM?

o Wie wollen Sie sich aktiv ins TDM einbringen?

o Welche Vorteile sehen Sie durch Ihre Mitgliedschaft für andere TDM-
Mitglieder?

Wichtig: Es werden ausschließlich Anträge in der geforderten elektronischen Form als
PDF-Dokument weiter bearbeitet. Die Anträge müssen vollständig sein, um bearbeitet
zu werden.

3.2 Prüfung der Unterlagen

Nach Einreichung Ihrer Unterlagen wird die nächste Mitgliederversammlung über
Ihren Antrag entscheiden.

3.3 Ablehnung des Antrags

Falls Ihr Antrag abgelehnt wird, erfolgt keine Aufnahme in das TDM. Sie werden in
jedem Fall informiert.

mailto:TDM@TDM-Experts.de
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3.4 Annahme des Antrags

Im Fall der Annahme Ihres Antrages durch den Vorstand, sind weitere Schritte
notwendig.

3.4.1 Gutachtenprüfung, Vorstellung

Sofern der Antrag angenommen wurde, sind folgende weitere Schritte auf dem Weg
zur Mitgliedschaft notwendig:

Einreichen von drei selbständig erstellen Gutachten aus dem Tätigkeitsbereich
des Aspiranten.

Persönliche Vorstellung des Aspiranten (Powerpoint-Präsentation) auf der
nächsten Mitgliederversammlung:

o Lebenslauf und beruflicher Werdegang;

o Fachvortrag zu einem Fachthema aus dem Tätigkeitsbereich des
Aspiranten (ca. 45 Minuten).

3.5 Aufnahme in das TDM

Nach der Gutachtenprüfung und Vorstellung des Aspiranten nach Abschnitt 3.4.1
entscheidet die Mitgliederversammlung über die Aufnahme des Aspiranten.

Die Aufnahme ist zunächst auf drei Jahre befristet. In diesem Zeitraum ist das Mitglied
ein Gastmitglied. Nach Ablauf dieses Zeitraums beschließt die Mitgliederversammlung
über die ordentliche Mitgliedschaft mit drei Viertel Mehrheit.

Gastmitglieder sind Sachverständige, die noch nicht öffentlich bestellt und vereidigt,
zertifiziert bzw. anderweitig im Sinne §4 Abs.1 der Satzung vergleichbar qualifiziert
sind, aber ihre Bestellung, Zertifizierung oder vergleichbare Qualifikation im Sinne
dieser Satzung beantragt haben.

Gastmitglieder haben kein Stimmrecht in der Mitgliederversammlung. Sie zahlen
denselben Jahresbeitrag wie ordentliche Mitglieder.

3.6 Abschließende Anmerkungen

Wir wissen, dass die Anforderungen hoch sind. Dies ist jedoch unser Anspruch.

Wir können Ihnen jedoch versichern, dass das Aufnahmeverfahren in jedem Fall zu
meistern ist.
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4 Beiträge

4.1 Jahresbeitrag

Der Jahresbeitrag beträgt derzeit 300,00 EUR. Dieser Beitrag wird für Mitglieder 1:1 an
den BVS in Berlin weitergeleitet.

4.2 Aufnahmebeitrag

Aufnahmebeitrag für Gastmitgliedschaft beträgt insgesamt 500,00 €, nachdem der
Vorstand den Antrag auf Mitgliedschaft angenommen hat.

E s beginnt dann eine Gastmitgliedschaft, über deren Länge fallweise entschieden
wird.

5 Pflichten von Mitgliedern

Die Mitglieder sind verpflichtet

1. Sich dem Verfahren des Schlichtungsausschusses zu unterwerfen und dessen
Entscheidung anzuerkennen.

2. Sich aktiv an der Vereinsarbeit zu beteiligen:

- Vorträge halten,

- Präsentation des TDM,

- Organisation von TDM-Aktivitäten,

- Präsenz bei Mitgliederversammlungen,

- usw. .

3. Die Mitgliederbeiträge satzungsgemäß zu entrichten.


